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6	 Ortsrecht
6.1	 Satzungen
6.1.1	 Satzung über das besondere Vorkaufsrecht für das Ge-

biet ‚Otto und Langen-Quartier‘ in Köln-Mülheim nach 
§ 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch

6.1.2	 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln): 
Satzungsänderung

6.2	 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnliches
6.2.1	 Elternbeitragssatzung für die Kindertagesbetreuung ab 

01.08.2020
6.2.2	 Entgelt- und Honorarordnung für den Museumsdienst 

Köln
6.3	 Ordnungsbehördliche Verordnungen
6.4	 Sonstige städtische Regelungen
6.4.1	 Änderung der Anlage 4 (Förderungshöhe) der Richtlinie 

für die Anerkennung und Förderung der Interkulturellen 
Zentren

6.4.2	 Geschäftsanweisung für das Finanzwesen der Stadt 
Köln

6.4.3	 Ergänzung der Richtlinie der Stadt Köln zur Förderung 
nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW aus 2012, zuletzt geän-
dert durch Beschluss 1027/2019 vom 26.09.2019

6.4.4	 Änderung der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen der Stadt Köln

7	 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates
7.1	 Unterrichtung des Rates über die von der Kämmerin/den 

Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen,-
auszahlungen und -verpflichtungen gem.  § 83 Abs. 1 
und § 85 Abs. 1 GO NRW

7.2	 Unterrichtung des Rates über Kostenerhöhung nach 
§ 25 Abs. 2 KommHVO

7.2.1	 Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Eythstraße 
in Köln-Kalk 

	 hier: Kostenerhöhung
8	 Überplanmäßige Aufwendungen
8.1	 Überplanmäßiger Aufwand
9	 Außerplanmäßige Aufwendungen
10	 Allgemeine Vorlagen
10.1	 Erweiterter Bedarfsfeststellungs- und Planungsbe-

schluss zur Bahnsteiganhebung der Stadtbahnhalte-
stelle Barbarossaplatz 

	 hier: Herstellung der Barrierefreiheit für die Stadtbahn-
linien 16 und 18

10.2	 Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück Lan-
genbergstr. o. Nr., 50765 Köln-Blumenberg, Gemar-
kung Worringen, Flur 50, Flurstück 1872 tlw.

10.3	 GAG Immobilien AG: Satzungsänderung 
	 GAG Servicegesellschaft mbH: Änderung Gesell-

schaftsvertrag
10.4	 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 

der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
10.5	 Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich geförderten 

Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück Wald-
straße 115, 51145 Köln-Porz, Gemarkung Urbach, Flur 
5, Flurstück 812

10.6	 Wirtschaftsplan 2020 der Gebäudewirtschaft der Stadt 
Köln

10.7	 Verlängerung des Inneren Grüngürtels im Zuge des 
Projekts Parkstadt-Süd; hier: Vergabe- und Baube-
schluss für die Niederlegung der städtischen Aufbau-
ten auf dem Gelände: Bonner Straße 126, ehemaliger 
Güterbahnhof Bonntor - Aurelis-Gelände -

10.8	 Verteilung der Mittel zur Förderung von Interkulturellen 
Zentren für das Jahr 2020

10.9	 Ersatzansprüche der Häfen und Güterverkehr Köln AG 
– Ausbaustopp Godorfer Hafen

10.10	 Teilnahme an der Landesinitiative „Durchstarten in Aus-
bildung und Arbeit“ 

	 hier: Umsetzung der Förderbausteine 1–4
10.11	 Einrichtung von Fachräumen als Automatisierungsla-

bor im Berufskolleg 17, Eitorfer Str. 18-20, 50679 Köln 
(Deutz) – Förderprogramm des Landes NRW ‚Digital-
pakt Schule‘ – außerplanmäßige Auszahlungen im Teil-
finanzplan 0301 Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 
2020 mit dazugehöriger Freigabe

10.12	 Gründung der Film Festival Cologne GmbH
10.13	 Umsetzung von Maßnahmen aus der Kulturentwick-

lungsplanung: „Erhöhung des Förderetats für interkul-
turelle Projekte“ sowie „Etatisierung eines Förderbud-
gets für freie inklusive Kulturarbeit“

10.14	 Anpassung der Ermäßigungsregelung für Konzerte des 
Gürzenich-Orchesters ab der Spielzeit 2020/21

10.15	 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur Anmietung neuer 
Räume für die Kunst- und Museumsbibliothek

10.16	 Drogenhilfekonzept 2020 der Stadt Köln
10.17	 Überörtliche Prüfung der Stadt Köln durch die Gemein-

deprüfungsanstalt NRW
10.18	 Ächtung des N*Wortes
10.19	 Baubeschluss für die Generalinstandsetzung des Deut-

zer Ringes zwischen östlichem Zubringer und der Se-
verinsbrücke in beiden Fahrtrichtungen (Bauabschnitt 2 
und 3) sowie Freigabe von investiven Auszahlungser-
mächtigungen – hier: Finanzstelle 6601-1201-0-6605, 
Generalinstandsetzung von Straßen

10.20	 Besondere Regelung zur „Straßenmusik im Domum-
feld“

10.21	 Erweiterter Planungs- und Bedarfsfeststellungsbe-
schluss zur Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhalte-
stelle Friesenplatz inklusive erforderlicher technischer 
Ausrüstung

10.22	 Ergänzung des Stadtbahnvertrages vom 03.09./ 
9.09.1991 zur Übertragung der Federführung für die 
Maßnahme „Kapazitätserweiterung durch Verlänge-
rung der Bahnsteige der Haltestellen der Stadtbahnli-
nie 1“ sowie Beschluss über die Erstellung der Planung 
für die rechtsrheinischen Haltestellen und die Haltestel-
le Rheinenergie-Stadion der Stadtbahnlinie 1 bis Leis-
tungsphase 4 HOAI durch die Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG

10.23	 Erweiterung der Nord- und Südseite der Hohenzollern-
brücke; Bedarfsfeststellungs- und Planungsbeschluss

10.24	 Städtebauliche Neuordnung des Domumfeldes im Be-
reich Trankgasse 

	 Bauabschnitt 2 des Gesamtkonzeptes zur städtebauli-
chen Verbesserung der Domumgebung; 

	 Hier: Baubeschluss und ergänzende Planungsbe-
schlüsse

10.25	 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB): Ge-
wässerentwicklungskonzept Köln 2020 bis 2026 (GEK 
2020) - Erste Fortschreibung

10.26	 Kommunales Vorkaufsrecht 
	 Erfahrungsbericht und Evaluation
10.27	 Bau eines zusätzlichen Busbetriebshofs Köln Ost der 

Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) in Porz
10.28	 Rondorf Nord-West, Entflechtungsstraße 
	 Variantenentscheidung
10.29	 Grün hoch 3
11	 Bauleitpläne – Änderung des Flächennutzungspla-

nes
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12	 Bauleitpläne – Anregungen/Satzungen
12.1	 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan 

66380/03 
	 Arbeitstitel: Husarenstraße in Köln-Rondorf
12.2	 Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungsbe-

schluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf (vor-
habenbezogener Bebauungsplan) 74440/02 

	 Arbeitstitel: Rather See in Köln – Rath/Heumar
13	 Bauleitpläne – Aufhebung von Bebauungs-/Durch-

führungs-/Fluchtlinienplänen
14	 Erlass von Veränderungssperren
15	 Weitere bauleitplanungsrechtliche Angelegenheiten
16	 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen
16.1	 Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 

Köln vom 28.02.2005 über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen

16.2	 Achtzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der 
Stadt Köln vom 29.06.2001 über die Erhebung eines 
Erschließungsbeitrages

17	 Wahlen
17.1	 GbR Historische Mitte: Entsendung von Mitgliedern in 

den Lenkungskreis
17.2	 Änderung der personellen Zusammensetzung der 

Kommunalen Gesundheitskonferenz Köln
17.3	 Wahl der Vertreter des Rates in der Jurysitzung des 

Umweltschutzpreises der Stadt Köln
18	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 

gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

18.1	 Satzung über eine zweite Verlängerung der Verände-
rungssperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-
Neustadt/Nord 

	 Arbeitstitel: Belgisches Viertel in Köln-Neustadt/Nord
19	 –

II. 	 Nichtöffentlicher Teil

20	 Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erb-
schaften

21	 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

22	 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

23	 Grundstücksangelegenheiten
23.1	 Verkauf eines Grundstücks Piusstraße/Geleniusstraße 

in Köln-Lindenthal
23.2	 Verkauf eines städtischen Grundstücks Oberer Bruch-

weg in Köln-Brück
23.3	 Verkauf einer Teilfläche aus dem Grundstück Bonner 

Straße in Köln-Bayenthal
23.4	 Verkauf eines städtischen Grundstücks an der Nachti-

gallenstr. in Köln-Wahn
23.5	 Verkauf eines städtischen Grundstücks an der Sechte-

mer Straße in Köln-Raderberg   (Parkstadt Süd)
23.6	 Verkauf von städtischen Grundstücken neben Bonner 

Str. 536–540 in Köln-Marienburg
24	 Allgemeine Vorlagen
24.1	 Rahmenvertrag zur Reinigung und Desinfektion von 

Textilien für die Berufsfeuerwehr Köln
24.2	 Kliniken der Stadt Köln gGmbH
24.3	 Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen der 

Beihilfekassen gegen den behandelnden Arzt wegen 
Mitwirkung an Betrug durch eine Beihilfeberechtigte

24.4	 Teilnahme am geplanten Rahmenvertrag des KDN mit 

der Fa. SER über Dokumentenmanagement- und Ar-
chiv-Software

24.5 Verlängerung von Mietverträgen mit der Vodafone 
GmbH zum Betrieb von Mobilfunkanlagen

25 Wahlen
25.1 Bestellung einer Prüferin und eines Prüfers des Rech-

nungsprüfungsamtes
26 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 

gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Köln, den 16.03.2020
Die Oberbürgermeisterin
gez. Henriette Reker

75 Satzung  
über eine zweite Verlängerung der Veränderungssperre  
für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-Neustadt 
Nord – Arbeitstitel: Belgisches Viertel in Köln-Neustadt  
Nord – vom 8. März 2020

Der Hauptausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 
2. März 2020 im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung ge-
mäß § 60 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgrund der §§ 14, 16 und 
17 Absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – in Verbindung mit § 7 und § 41 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) – in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre für einen Teil-
bereich der Ortslage in Köln- Neustadt Nord –Arbeitstitel: 
Belgisches Viertel in Köln-Neustadt Nord – vom 24.02.2017 
(Amtsblatt der Stadt Köln vom 22.03.2017) – für das Gebiet 
zwischen Aachener Straße im Süden, Hohenzollernring im 
Osten, Friesenplatz und Venloer Straße im Norden sowie der 
Bahntrasse in Köln – Bonn, verlängert durch die Satzung einer 
Verlängerung der Veränderungssperre vom 26.02.2019 (Amts-
blatt der Stadt Köln vom 20.03.2019), wird um ein weiteres 
Jahr verlängert.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlos-
sen ist, spätestens jedoch mit dem Ablauf des 19.03.2021.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
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gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach  
§§ 215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „(1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

 3.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

 1.  entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berühr-
ten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

 2.  die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6  
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der 
Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sons-
tige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 
sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich 
waren oder in der Entscheidung berücksichtigt wor-
den sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 3 Absatz 2  
Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Absatz 2  
Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) gefehlt hat, oder 
bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe 
darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen 
wird, unterlassen wurde, oder bei Anwendung des  
§ 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 ( auch in Ver-

bindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) die Voraus-
setzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	 i�m Parallelverfahren gegen §  8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
(3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1  

Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und 
auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
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Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 8. März 2020 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker

76 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Sinnersdorfer Straße 88-90 in Köln-Roggen-
dorf/Thenhoven

Der Rat hat in seiner Sitzung am 6. Februar 2020 den Sat-
zungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der Fassung des Ände-
rungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 1722) in Verbindung mit §  7 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-West-
falen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung gel-
tenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 59575/01 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch für das Ge-
biet der Grundstücke Sinnersdorfer Straße 90 (Flurstück76/31 
und Sinnersdorfer Straße 88 (Flurstück 311) sowie zusätzlich 
einen 0,50 m breiten Streifen zwischen dem Geltungsbereich 
des Baueietes „Straberger Weg“ und dem Flurstück 76/31
Arbeitstitel: Sinnersdorfer Straße 88-90 in Köln-Roggendorf/
Thenhoven

Der Bebauungsplan Nummer 59575/01 einschließlich der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach  
§ 10 a Absatz 1 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden 
dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegen-
schaften, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankam-
mer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 
Köln,

	 Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
	 Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
	 Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
	 sowie nach besonderer Vereinbarung, 

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 59575/01 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß §  215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 

Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

 oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 11. März 2020
Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker
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77 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der vereinfachten Änderung eines  
Bebauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Nördlich Wielermaar in Köln-Porz-Zündorf, 
1. Änderung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 6. Februar 2020 den Sat-
zungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 3634) in Verbindung mit § 7 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nord-
rhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan 
gefasst:

1. Änderung des Bebauungsplans Nummer 73370/04 gemäß 
§ 10 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 8 Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 Baugesetzbuch für das Gebiet im Süden angrenzend
an den festgesetzten Fußweg des Bebauungsplanes mit der 
Nr. 73369/02 und verläuft circa 35 m parallel dazu von der 
Schmittgasse Nr. 96 und 98 im Westen bis zur festgesetzten 
öffentlichen Grünfläche im Osten. Der Geltungsbereich der 
1. Änderung in der Gemarkung (4991) Oberzündorf in der 
Flur 2 umfasst folgende Flurstücke: 836; 834 teilweise; 865 
teilweise; 866; 867; 873; 874; 884 teilweise; 886; 888; 896; 
905 teilweise; 906; 907; 908; 922 teilweise; 927; 928; 983; 984; 
985; 986
Arbeitstitel: Nördlich Wielermaar in Köln-Porz-Zündorf, 1. Än-
derung

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nummer 73370/04 ein-
schließlich der Begründung liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

 Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
 Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
 Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
 sowie nach besonderer Vereinbarung, 

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Sat-
zungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 1. Ände-
rung des Bebauungsplans Nummer 73370/04 rechtsverbindlich. 

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 

 

 
 

beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§  39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 11. März 2020
Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker
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78 Bekanntmachung des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte in der Stadt Köln

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt 
Köln hat gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung 
mit der Verordnung über die Gutachterausschüsse (GAVO 
NRW) in der jeweils gültigen Fassung die Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 01.01.2020 ermittelt und am 14.02.2020 be-
schlossen.

Die Bodenrichtwerte werden in digitaler Form im zentralen In-
formationssystem der Gutachterausschüsse für Grundstücks-
werte in Nordrhein-Westfalen BORISplus.NRW (www.boris.
nrw.de) veröffentlicht. Die Bodenrichtwerte zum 01.01.2020 
wurden am.09.03.2020 in das Internet eingestellt und stehen 
dort kostenfrei zur Verfügung.

Auf der Grundlage von §196 Absatz 3 kann jedermann von der 
Geschäftsstelle Auskunft über die Bodenrichtwerte verlangen.

Eine Auskunft ist während der Öffnungszeiten:

	 Montag, Dienstag und Donnerstag� 08.00 – 16.00 Uhr
	 Mittwoch und Freitag� 08.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung in der Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses, Stadthaus Deutz, Willy- 
Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zimmer 15 B60 möglich.
Telefonische Auskünfte werden während der Geschäftszeiten 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Rufnummer 0221-221-
23017 erteilt.

Die schriftliche Auskunft über Bodenrichtwerte erfolgt auf An-
trag gegen Gebühr.

Köln, den 09.03.2020
Dipl.-Ing. Dieter Hagemann 
Vorsitzender

79 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Sydney Moura Fernandes

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 10.03.2020, 22.1200938.0004.2.21332507

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.03, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Sydney Moura Fernandes HS: Berliner Str. 103, 51063 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Zerrath

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung DAGRECKER GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zahlungsaufforderung, 10.03.2020, 
22.1236834.0005.8.21323407

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.40, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
DAGRECKER GmbH HS: Sandstr. 154-162, 45473 Mülheim

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Schubert

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Ido Ravid

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zahlungsaufforderung, 10.03.2020, 
22.1160158.0004.5.21323803

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.39, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ido Ravid HS: Virchowstr. 31, 50935 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Schubert

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Krastyo Gogov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zahlungsaufforderung, 10.03.2020, 
22.1199971.0005.3.21323407

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.40, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Krastyo Gogov HS: Glasstr. 14, 50823 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Schubert

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Ozrenka Ristic

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 10.03.2020, 22.0483045.0024.4.21331301

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.04, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ozrenka Ristic HS: Am Grauen Stein 13, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Sürvaran

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Peter Andrzejewski

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 11.03.2020, 22.1210634.0004.5.21332002

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.41, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Peter Andrzejewski HS: Segeberger Landstr. 154, 24145 Kiel

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.03.2020
Im Auftrag
gez. Lütkehölter

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Rene Weinrich

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 11.03.2020, 22.0816203.0046.0.21332002

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.41, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Rene Weinrich HS: Hartwichstr. 50, 50733 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.03.2020
Im Auftrag
gez. Lütkehölter

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Silent Sunset Productions

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 11.03.2020, 22.1165579.0010.4.21332002

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.41, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Silent Sunset Productions HS: Im Mediapark 8, 50670 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.03.2020
Im Auftrag
gez. Lütkehölter

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Juan Oswaldo Urquizo

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Gewerbesteuerbescheid 2017 vom 19.03.2020, Zinsbescheid 
2017 vom 19.03.2020, 212/12 – 206.494.223.509

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 226, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4,
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

 

 

 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Juan Oswaldo Urquizo, Aachener Str. 21, 50674 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2020
Im Auftrag
gez. Attelmann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Matar Ahmed Alkaabi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Grundbesitzabgabenbescheid 2020 vom 16.03.2020, 
212/22 – 124.478.300.021

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Abteilung 
Grundbesitzabgaben, Zimmer 532, Athener Ring 4, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Matar Ahmed Alkaabi, Burgstr. 83, 53177 Bonn

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Metzmacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Kadir Tac

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Grundbesitzabgabenbescheid 2020 vom 16.03.2020, 
212/22 – 123.153.000.021

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Abteilung 
Grundbesitzabgaben, Zimmer 532, Athener Ring 4, 50765 Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Kadir Tac, Sechtemer Str. 14, 50321 Brühl

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Metzmacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Kadriye Temizyürek

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Grundbesitzabgabenbescheide 2020 vom 16.03.2020, 
212/22 – 124.923.635.021

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Abteilung 
Grundbesitzabgaben, Zimmer 532, Athener Ring 4, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Kadriye Temizyürek, Körnerstr. 21, 50823 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Metzmacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Christiane Braun

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zweitbescheid wegen Durchführung von Schornsteinfegerar-
beiten nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz für die Lie-
genschaft Im Rosenwinkel 14, 51143 Köln, vom 09.03.2020, 
Aktenzeichen 321/10-KV-305/19

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche 
Ordnung, Spezielle Gewerbeangelegenheiten, Willy-Brandt- 
Platz 3, 50679 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Braun, Christiane, Mühlenstr. 11, 51143 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Yalcin

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Entziehung der Fahrerlaubnis, 10.03.2020, 
Aktenzeichen: 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Zimmer 3 G 54, Kalk Karree, Ottmar-
Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Siegmund

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Krasimir Karamitev

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Bescheid über Entziehung der Fahrerlaubnis, 10.03.2020, Ak-
tenzeichen: 322/2 – 3100/175/2020

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Zimmer 3 G 54, Kalk Karree, Ottmar-
Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Karamitev, Krasimir,Stanislavov, Gernsheimer Str. 23, 51107
Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Siegmund

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Osmani Sumeja

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Ordnungsverfügung vom 09.03.2020, (Versagung des bean-
tragten Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 5 AufenthG), 
331-21-Suj

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Dillenbur-
ger Str. 56-62, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Osmani, Sumeja, Merlinweg 1 a, 50997 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2020
Im Auftrag
gez. Sujanski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Viktor Hegedüs

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung, 10.03.2020, 331-22-Bod

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Aufent-
haltsrechtliche Entscheidung 331-22, Dillenburger Str. 56-66, 
51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Viktor Hegedüs, c/o Benedikt Labre e.V. OASE, Alfred-
Schütte-Allee 4, 50679 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Frau Boden

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung:  Adama DIALLO, geb. 11.02.1992

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung, 28.01.2020, 333/102-Diallo, Adama 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ohne festen Wohnsitz

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.01.2020
Im Auftrag
gez. Hansen
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Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung:  Imran AHMED , geb. 22.06.1988

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung, 14.01.2000 333/102-AHMED, Imran 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56 - 66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ohne festen Wohnsitz

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.03.2020
Im Auftrag
gez. Hansen

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung:  David Nguyen, geb. 03.05.2000

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung, 24.01.2000 333/102-Nguyen, David 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56 - 66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ohne festen Wohnsitz

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.01.2020
Im Auftrag
gez. Hansen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung für Frau Oleksandra VLASOVA, geb.: 
04.07.1994 in Polen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung vom 11.03.2020, 333/102 VB-Nr. 46/20

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Oleksandra Vlasova, Äußere Kanalstraße 144, 50827 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.03.2020
Im Auftrag
gez. Wower

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Gogolin, Rene

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 09.03.2020, 501/112-14.051813

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 214, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Zinzius
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Marina Lyasovskaya

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung über die Aufhebung meines Bescheides und Ein-
stellung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgeset-
zes (UVG) für Ihr Kind Redona Luzi, geb. 28.01.2016, 502/94 
520/10-2161

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker Haupt-
str. 247– 73, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Marina Lyasovskaya, Platenstr. 56, 50825 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2020
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Ibrahima Soumah

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 09.03.2020, 502/94-1 520 1 39 39-0242

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und  Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Frau Eisenhuth, 
Zimmer 313, Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Ibrahima Soumah, geb.: 01.01.1995, Alte Brühler Str. 8, 
50997 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Eisenhuth

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Marco Profumo

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 10.03.2020, 502/94-1 520 1 39 39-0253

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und  Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Frau Eisenhuth, 
Zimmer 313, Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Marco Profumo, geb.: 03.03.1976, Gronaustr. 72, 51145 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Eisenhuth

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Ionut Iacob

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 13.02.2020, 502/94-1 520 1 08 08 2285

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 140, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Ionut Iacob, Auf der Ronne 33, 50997 Köln
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Frohn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Cristian Ezequiel Uban Muinos

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung der Dokumente, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 09.03.2020, 502/94-1 30 30 0802

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 140, Kalker 
Hauptstr. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Christian Ezequiel Uban Munios, Eulerstr. 3, 51065 Köln

Die Dokumente gelten nach Ablauf von 2 Wochen nach Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es 
bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Gadsi

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Aiyu Edede

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 18.02.2020, 502/94-1 520 1 05 05 3774 0

Behörde, für die zugestellt wird:
Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Seni-
oren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 420, Kalker Haupt-
straße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Edede Aiyu, Im Hederichsfeld 85, 51379 Leverkusen

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Gralla

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Klimowitz, Dominik

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 10.03.2020, 502/94-1 520 1 05 05-4424 0

Behörde, für die zugestellt wird:
Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Seni-
oren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 420, Kalker Haupt-
straße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Klimowitz Dominik, Fliederweg 6, 50859 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Gralla

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Murat Okur

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 18.02.2020, 502/94-1 520 1 05 05 4251 5

Behörde, für die zugestellt wird:
Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Seni-
oren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 420, Kalker Haupt-
straße 247-273, 51103 Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Murat Okur, Breslauer Str. 10A, 33605 Bielefeld

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Gralla

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Tesfalem Ildis

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 20.11.2019, 502/94-1 520 1 17 17 2555

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Tesfalem Ildis, Schneeberger Str. 76, 50765 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.03.2020
Im Auftrag
gez. Holthaus

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Abdolrahman Mirzaie

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über die Beantragung von Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz, 10.03.2020, 
502/94-1 520 1 33-33-0350

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Abdolrahman Mirzaie, Akazienweg 64, 51147 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Mansfeld

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Richie Kütter

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 13.03.2020, 502/94-1 520 1 21 21 2708

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Richie Kütter, Ollenhauerring 86, 50829  Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 13.03.2020
Im Auftrag
gez. Maier

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Markus Merten

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 09.03.2020, 502/94-1 520 1 21 21-3138

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 319, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Markus Merten, Uhlandstr.  29, 45468 Mühlheim a.d. Ruhr

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.03.2020
Im Auftrag
gez. Opl

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Berkowicz, Jerzy

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
1 520 1 03 03 3923, Inverzugsetzung vom 12.03.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247-273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Berkowicz, Jerzy, unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2020
Im Auftrag
gez. Mohr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Amir Darvishi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 18.02.2020, 502/94-1 520 1 37 37 0483 2

Behörde, für die zugestellt wird:
Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und  Senio-
ren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstraße 247-273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Rabe

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Francesca Faraci

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Einstellung und Rückforderung der Leis-
tungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 
10.03.2020, 1 520 1 06 06 4289, 1 520 1 06 06 4290, 
1 520 1 06 06 4291

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker Haupt-
str. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Francesca Faraci, Gießener Str. 87, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 10.03.2020
Im Auftrag
gez. Waleska

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Maria Freitas Olivera dos Santos

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Einstellung und Rückforderung der Leis-
tungen nach dem, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)  vom 
12.03.2020, 1 520 1 08 08 1890

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 156, Kalker 
Hauptstr. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Maria Freitas Olivera dos Santos, Europaring 144, 51109 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2020
Im Auftrag
gez. Waleska

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Pablo Rosa Alberti

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rückforderungsbescheid überzahlter Ausbildungsförderung, 
27.02.2020, 312001803452

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Ausbildungsför-
derung (Schüler-BAföG), Zimmer 5.D.05, Kalk Karree, Ottmar-
Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Pablo Rosa Alberti, Ernst-Weyden-Str.1, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2020
Im Auftrag
gez. Nowotnik



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 18. März 2020	 Nummer 19	 Seite 426

Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
23.03.2020
(Montag)

• Finanzausschuss	
• Betriebsausschuss Veranstaltungs-	  

zentrum Köln

Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
14.30 Uhr

24.03.2020
(Dienstag)

Wirtschaftsausschuss
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer Saal (Raum-Nr. 1.18)
16.00 Uhr

26.03.2020
(Donnerstag)

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
12.30 Uhr

RAT
Rathaus Spanischer Bau,
Ratssaal
15.30 Uhr

23.03.2020
(Montag)

Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen, 
großer Sitzungssaal, 1. Etage – Raum 119
Hauptstraße 85, 50996 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Ehrenfeld
Bezirksrathaus Ehrenfeld, 
Raum 116, 
Venloer Straße 419-421, 50825 Köln
17.00 Uhr

24.03.2020
(Dienstag)

Rechnungsprüfungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

12.03.2020
(Donnerstag)

19.03.2020
(Donnerstag)

23.03.2020
(Sonntag)

Bezirksvertretung Porz
Die Sitzung entfällt!

Bezirksvertretung Nippes
Die Sitzung entfällt!

Sondersitzung Rat
Die Sitzung entfällt!

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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